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Frage 1: 

Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun g 

der parlamentarischen Anfrage der 
Abgebrdneten Dolinschek, Huber an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Befreiungserklärungen nach 
BSVG (Nr.588/J). 

'f!J!} lAB 

1991 -DIr 15 
zu S<fcf IJ 

Halten Sie die rückwirkende Schaffung von Ubergangsbestim­

mungen zur 11.BSVG-Novelle für notwendig, um den im 

12.Bericht der Volksanwaltschaft (Seite 38 ff) angeführten 

Mängeln Rechnung zu tragen? 

Antwort: 

Im Rahmen des von der damaligen Bundesregierung erstellten 

Sparkataloges vom 8.9.1987 zur Konsolidierung des Bundes­

budgets war im Bereich der Pensionsversicherungen der 

Selbständigen zur Entlastung des Bundeshaushaltes eine 

Kürzung des Bundesbeitrages im Gesamtausmaß von je 

150 Mio.s vorg~sehen. Im Sinne dieser Forderung sind 

damals von bäuerlichen Vertretern eine Reihe von Ein­

sparungsmaßnahmen vorgeschlagen worden, die schließlich im 

Rahmen der 11.Novelle zum BSVG Gesetzeskraft erlangt 

haben. Darunter befanden sich auch die Vorschläge, in der 

Vergangenheit aus Anlaß der Uberleitung in eine neue 

Rechtslage vorgesehen gewesene und auch tatsächlich er­

wirkte Befreiungen von der Bauern-Pensionsversicherung mit 

1.1.1988 außer. Kraft zu setzen. Die betroffenen Personen 

waren daher bei Zutreffen der maßgeblichen Voraussetzungen 

von diesem zeitpunkt an wieder von der Pflichtversicherung 

in der Pensionsversicherung erfaßt und haben demnach auch 

Beiträge zu dieser Versicherung zu entrichten. 
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Im übrigen liegt es im Wesen der Pflichtversicherung, daß 

sie kraft Gesetzes und unabhängig vom Willen der Betroffe­

nen bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen eintritt. Mit 

der Zugehörigkeit zur Riskengemeinschaft und mit dem Wesen 

der Pflichtversicherung ist die Einräumung einer Wahl~ und 
, 

Dispositionsmöglichkeit an die Betroffenen unvereinbar. 

Ich sehe mich allerdings in diesem Zusammenhang zum Hin­

weis veranlaßt, daß gerade die Voraussetzungen für den 

Eintritt der Pflichtversicherung in der Sozialversicherung 

der Bauern dem in Betracht kommenden Personenkreis weit­

gehende Möglichkeiten einräumt, land(forst)wirtschaftliche 

Betriebe bzw. derartige Flächen zu verpachten bzw. auf 

andere Art und Weise anderen Personen zur Bewirtschaftung 

zu übertragen. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch ge­

macht, dann sind die Voraussetzungen für den Eintritt der 

Pflichtversicherung nicht mehr erfüllt, ohne daß das 

Eigentum am Betrieb (an den Liegenschaften) aufgegeben 

wird und ohne daß - wie etwa in der Gewerblichen Sozial­

versicherung - eine Berechtigung (Konzession) bzw. eine 

Befugnis aufgegeben oder zurückgelegt werden müßte. 

Der Anregung der Volksanwaltschaft auf rückwirkende Schaf­

fung von übergangsbestimmungen zur 11.Novelle zum BSVG 

werde ich daher von mir aus nichtnähertreten. Dies wurde 

der Volksanwaltschaft auch im Zuge der Stellungnahme 

meines Ressorts zum 12.Bericht der Volksanwaltschaft 

mitgeteilt. 

Frage 2: 

Wenn ja, werden Sie einen diesbezüglichen Gesetzesentwurf 

bei der nächsten Novelle zum BSVG vorlegen? 

Antwort: 

Ich verweise auf meine Antwort zu Frage 1. 
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Frage 3: 

Wenn nein, halten Sie es grundsätzlich für vertretbar, 

Personen zu jahrelangen Beitragszahlungen zu verpflichten, 

die höchstwahrscheinlich nicht in den Genuß einer ent­

sprechenden Pension kommen können? 

Antwort: 

Wie Sie meiner Antwort zur Frage 1 entnehmen können, halte 
i 

ich das fUr vertretba~, dies umso mehr als der gegenständ-

liche Novellierungsvorschlag von den bäuerlichen Interes­

senvertretungen selbst unterbreitet wu~de. 

Im übrigen möchte ich dazu noch auf die ständige Recht­

sprechung des Verfassungsgerichtshofes verweisen, derzu­

folge es verfassungsrechtlich nicht von Bedeutung ist, daß 

ausnahmsweise bei einzelnen Versicherten ihrer Beitrags­

leistung keine entsprechende Gegenleistung gegenübersteht. 

Der von der Volksanwaltschaft eingenommene Standpunkt ist 

ausschließlich auf solche Einzelpersonen bezogen und läßt 

das die Sozialversicherung beherrschende Solidaritätsprin­

zip außer Betracht. 

Der Bundesm'nister: 
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